
 

Gemeindeversammlung 

 
Einberufung / Botschaft 

 
Für die Gemeindeversammlung vom Mittwoch, dem 20. Februar 2019 
um 20.00 Uhr in der Mehrzweckhalle S-chanf 

 

Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger  

Wir laden Sie herzlich zur Gemeindeversammlung vom 20. Februar 2019, um 

20.00 Uhr, in die Mehrzweckhalle S-chanf ein. Mit dieser Botschaft orientieren 

wir Sie über die zu behandelnden Traktanden. 

 

Traktanden: 

1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 28. November 2018* 

2. Reglement für die Mitglieder der Verwaltungskommission des Gemeinde-

Elektrizitätswerkes inkl. deren Entschädigung* 

3. EW-Kommission – Wahl von zwei Mitgliedern 

4. Optimierung Wander- und Mountainbikeweg “Pass Chaschauna” 

Kreditfreigabe CHF 510‘000.00 

5. Gesetz über das Halten von Hunden in der Gemeinde S-chanf  

(Hunde-Gesetz)*  

6. Varia 

 

*Die Unterlagen zu den Traktanden können bei der Gemeindeverwaltung 

eingesehen- bzw. bezogen werden oder sind abrufbar auf der Webseite:  

www.s-chanf.ch 

 

 

 

TEXT RUMAUNTSCH: PER PLASCHAIR VOLVER IL CUDESCHIN 

 

 



1. Protokoll* 

Das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 28. November 2018 kann bei der 

Gemeindeverwaltung bezogen werden oder ist unter www.s-chanf.ch abrufbar (nur in 

romanischer Sprache). 

2. Reglement für die Mitglieder der Verwaltungskommission des 

Gemeinde-Elektrizitätswerkes inkl. deren Entschädigung* 

Ausgangssituation: 

An der Urnenabstimmung vom 04.03.2018 haben die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger mit einem Ja-Stimmenanteil von 84% dem Stromkonzept 2020 mit der 

Netzübernahme ab dem 1. Oktober 2020 zugestimmt.  

An der Urnenabstimmung vom 23.09.2018 haben die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger der Verfassungsrevision (Art. 59 bis) mit einem Ja-Stimmenanteil von 

92% zugestimmt und die Grundlage für eine EW-Gründung geschaffen. Zudem wurde 

das EW-Gesetz an der Gemeindeversammlung vom 24.10.2018 genehmigt. Damit die 

EW-Kommissionsmitglieder gewählt werden und die Kommissionsarbeit unverzüglich 

aufnehmen können, unterbreitet der Gemeindevorstand der Gemeindeversammlung 

das ausgearbeitete «Reglement für die Mitglieder der Verwaltungskommission des 

Gemeinde-Elektrizitätswerkes inkl. deren Entschädigung». 

Antrag: 

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung das «Reglement für die 

Mitglieder der Verwaltungskommission des Gemeinde-Elektrizitätswerkes inkl. deren 

Entschädigung» (EW-Kommissions-Reglement) zu genehmigen. 

 

3. EW-Kommission – Wahl von zwei Mitglieder 

Ausgangssituation: 

Das «Gesetz über die Organisation und die Verwaltung des Gemeinde-

Elektrizitätswerkes» sieht vor, dass die Mitglieder der Verwaltungskommission durch 

die Gemeindeversammlung gewählt werden. Der Gemeindevorstand schlägt folgende 

zwei ausgewiesene Kandidaten vor: 

Curdin Barblan, 1982, S-chanf 

Maschinen-Ingenieur FH mit Zusatzausbildung in Unternehmensführung 

Giacum Krüger, 1982, Maloja 

Elektroingenieur FH mit Zusatzausbildungen in Unternehmensführung 

Zudem wird ein Mitglied durch den Gemeindevorstand in die Kommission entsandt. 

Antrag: 

Der Gemeindevorstand schlägt Curdin Barblan und Giacum Krüger zur Wahl in die EW-

Verwaltungskommission vor. 

 



4. Optimierung Wander- und Mountainbikeweg “Pass Chaschauna”

 Kreditfreigabe CHF 510‘000.00 

Ausgangssituation: 

Die Mountainbike-Route 444 Nationalpark Bikemarathon führt von Livigno über den 

Pass Chaschauna ins Oberengadin nach S-chanf. Es handelt sich dabei um einen 

anspruchsvollen, steilen Streckenabschnitt. Der Weg wird gleichzeitig auch als 

Wanderweg genutzt und ist dementsprechend signalisiert. Aufgrund der ungünstigen 

Linienführung des Weges kommt es durch Niederschläge und Schmelzwasserabfluss 

in dem steilen Gelände wiederholt zu grossen Erosionsschäden, welche jeweils unter 

hohen Kostenfolgen behoben werden müssen.  

Der Gemeindevorstand hat die Firma Eco Alpin SA aus Celerina mit der Erarbeitung 

eines Vorprojekts beauftragt. 

Das vorliegende Vorprojekt beinhaltet daher die Optimierung des Teilabschnittes Alp 

Chaschauna bis Pass Chaschauna. Es ist vorgesehen, den Weg mit einer neuen 

Linienführung so zu verlegen, dass er hinsichtlich Gefälle und Lage in der Landschaft 

optimiert werden kann und damit mittel- bis langfristig mit wenig Unterhaltsaufwand 

in gutem Zustand Bestand haben kann. 

Die Kosten für die Neubaustrecke und den Rückbau des bestehenden Weges werden 

auf CHF 510'000.00 veranschlagt. An verschiedene Amtsstellen wurden 

Beitragsgesuche gestellt. Es darf mit Beiträgen bis zu 20% der Gesamtkosten 

gerechnet werden. Die Realisierung des Projekts ist für die kommenden 2 bis 3 Jahre 

vorgesehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Investitionsplan sind für Massnahmen «Masterplan Mountainbike» für die Jahre 

2019 – 2022 gesamthaft CHF 600'000.00 vorgesehen. 

Antrag: 

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung die Kreditfreigabe von 

CHF 510‘000.00 zu genehmigen. 

 



5. Gesetz über das Halten von Hunden in der Gemeinde S-chanf 

 (Hunde-Gesetz)* 

Ausgangssituation: 

Die Kommission „revaisa da la constituziun, da las ledschas ed dals uordens da la 

vschinauncha da S-chanf“ hat das Gesetz über das Halten von Hunden in der Gemeinde 

S-chanf (Hunde-Gesetz) erarbeitet. Das Gesetz bildet die gesetzliche Grundlage, die 

Hundesteuer zu erheben und die Einnahmen zweckgebunden für administrative 

Umtriebe sowie für die Erstellung und Bewirtschaftung von Infrastrukturanlagen in 

Zusammenhang mit der Hundehaltung einzusetzen. 

Antrag: 

Die Kommission beantragt das Gesetz über das Halten von Hunden in der Gemeinde 

S-chanf (Hunde-Gesetz) zu genehmigen.  

Der Gemeindevorstand unterstützt diesen Antrag. 

 

S-chanf, den 08.02.2019     Der Gemeindevorstand 

 Der Präsident:  G.Largiadèr 

  Der Aktuar:   G.L. Vitalini 

 

 

 

 

 

 


